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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gladbeck 

Ausgabe 07/26       Freitag, 27. Februar 2026 

 
 

 

 

Satzung vom 11.02.2026 zur Änderung der Hauptsatzung  

der Stadt Gladbeck vom 07.12.2023 

 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994, zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 09.07.2025, hat der Rat der Stadt Gladbeck in seiner Sitzung am 11.02.2026 folgende Satzungsän-

derung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 07.12.2023 wird wie folgt geändert: 

 

§ 10b Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 

§ 10b Hybride Durchführung von Ausschusssitzungen 

 

(2) Den jeweiligen Ausschüssen bleibt die Entscheidung über eine Durchführung hybrider Sit-

zungen vorbehalten. Der Beschluss darüber, ob eine Sitzung des Ausschusses als hybride Sit-

zung durchgeführt werden soll, ist mit einfacher Mehrheit zu fassen. Die Beschlussfassung 

soll so rechtzeitig erfolgen, dass die Frist des § 47 Abs. 2 GO NRW gewahrt werden kann. Der 

Beschluss kann frühestens mit Wirkung für die jeweils nächste Ausschusssitzung erfolgen. Je-

der Ausschuss im Sinne des Absatzes 1 soll einen Vorratsbeschluss darüber treffen, ob die 

weiteren Sitzungen des Ausschusses in der jeweiligen Wahlperiode als hybride Sitzungen 

durchgeführt werden. Der Vorratsbeschluss kann durch kurzfristige Mitteilung der Verwal-

tung in Absprache mit dem/der Ausschussvorsitzenden für die folgende Ausschusssitzung 

formlos aufgehoben werden. Die generelle Aufhebung des Mehrheitsbeschlusses kann mit 

einfacher Mehrheit frühestens für die nächste Ausschusssitzung wieder aufgehoben werden.  
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Artikel 2 

 

Die Änderungssatzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

  

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 07.12.2023 wird 

hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Hinweis: 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-

deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von 

sechs Monaten seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht geltend gemacht werden kann, es sei 

denn,  

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Gladbeck, 25. Februar 2026 

 

 

 

i.V. 

Dr. Volker Kreuzer 

Erster Beigeordneter/Stadtbaurat 
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Öffentliche Zustellung 

 

 

Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungs-

gesetzt – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 10 des Verwaltungszustel-

lungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in der zurzeit gültigen Fassung wird die Pfän-

dungsverfügung der Stadt Gladbeck vom 22.01.2026 für   

 

Herrn Kurdo Mahmad Ali (Az.: 5031011) 

letzte bekannte Anschrift: 100 Str Sarbastai, Erbil/Iraq, Irak 

 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Eine Zustellung auf anderer Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift nicht festgestellt werden 

konnte und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellbevollmächtigten nicht möglich ist. 

 

Die Pfändungsverfügung kann bei der Stadtverwaltung Gladbeck – Amt für kommunale Finanzen – 

Neues Rathaus, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck, Zimmer 224, eingesehen und abgeholt werden. 

Die Pfändungsverfügung gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen 

vergangen sind. 

Durch diese Veröffentlichung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. 

 

Gladbeck, den 25.02.2026 

I. A. 

 

gez. 

(Hinze) 
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Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides der Stadt Gladbeck 

 

Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungs-

gesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 10 des Verwaltungszustel-

lungsgesetzes (VWZG) vom 12.08.2005 (BGBl.I S.2354) in der zurzeit gültigen Fassung wird der Gewer-

besteuerbescheid der Stadt Gladbeck vom 21.10.2025 mit dem Kassenzeichen 2000-5049797-0001 an 

die Firma  

WH-Multiservice GmbH 

letzte bekannte Anschrift: Ottilienstr. 11, 45217 Essen 

 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift nicht festgestellt werden 

konnte.  

Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Gladbeck - Amt für Finanzen und Beteiligungen – Neues 

Rathaus, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck, Zimmer 254, von der Abgabenpflichtigen eingesehen 

und abgeholt werden. 

Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen 

sind. 

Durch diese Veröffentlichung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. 

 

Gladbeck, 24.02.2026 

I. A. 

 

(Schmidt) 
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Aufgebot eines Sparkassenbuches 

 

Gemäß Abschnitt 6.1.2.4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

zum Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen wird das von der 

Sparkasse Gladbeck unter der  
 

Kontonummer 371083437  

 
ausgestellte Sparkassenbuch aufgeboten. 

 

Der Inhaber/die Inhaberin wird aufgefordert, Rechte innerhalb einer Frist von drei Monaten unter Vor-

lage des Sparkassenbuches anzumelden.  

Andernfalls wird es - nach Fristablauf - für kraftlos erklärt. 

 

 

Gladbeck, den 13.02.2026 

 

Stadtsparkasse Gladbeck 

 

Der Vorstand  

Jan Büser 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amtsblatt der Stadt Gladbeck, Herausgeberin: Die Bürgermeisterin 

 

Redaktion und Vertrieb: Büro der Bürgermeisterin, Rathaus, 45964 Gladbeck, Telefon 99-2245, FAX 99-1010. Hier ist 

das Amtsblatt kostenlos erhältlich. Die regelmäßige Zustellung durch die Post erfolgt gegen Vorauszahlung einer Ver-

triebskostenpauschale von jährlich 10,23 Euro zum 15. November des jeweils vorausgehenden Jahres. 

 

Jede:r Einwohner:in kann sich gemäß § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck zu den in dieser Ausgabe be-

handelten bedeutsamen Angelegenheiten der Stadt Gladbeck innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Erscheinen der 

Ausgabe schriftlich äußern. 


